
Der Bebauungsplan „Bühnd“, festgesetzt durch Satzung 

vom 26.01.2022 (Amtsblatt der Gemeinde Sasbachwalden 

vom 28.01.2022), wird wie folgt im beschleunigten 

Verfahren nach § 13a BauGB geändert: 

 

Rechtsgrundlagen 

1. Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 

I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 

2023 I Nr. 221) 

2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.November 2017 (BGBl. I S. 

3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I 

Nr. 176) 

3. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie über die Darstellung des 

Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanZV 90) vom 18. Dezember 1990 

(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 

2021 (BGBl. I S. 1802) 

4. Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 5. März 2010, 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Juni 2023 (GBl. S. 170) 

5. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 

(GBl S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 

2023 (GBl. S. 229, 231) 

 

A Zeichnerische Festsetzungen 

Siehe Planzeichnung. 

 

 

B Textliche Festsetzungen 

Es werden folgende Festsetzungen eingefügt: 

 

A9.1.2 Innerhalb des Gewässerrandstreifens ist im Abschnitt zwischen den beiden 

Marken A und B (siehe Planzeichnung) eine Überfahrt mit einer maximalen 

Gesamtbreite von 6,0 m zulässig.  

 

 

C Hinweise 

Es werden folgende Hinweise eingefügt: 

 

C4 Vogelschlag 

 Vögel sind nicht in der Lage durchsichtige sowie spiegelnde Glasfronten als 

Hindernis wahrzunehmen (Schmid, Doppler, Heynen, & Rössler, 2012). 

Betroffen sind sowohl ubiquitäre, aber auch seltene und bedrohte Arten. Der 

Vogelschlag an Glas stellt somit ein signifikantes Tötungsrisiko dar. Das 

Kollisionsrisiko lässt sich durch die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen 

deutlich reduzieren. Beim unverzichtbaren Bau großer Fensterfronten, 

Fassadenöffnungen und Balkone > 2 m² Glasfläche und > 50 cm Breite ohne 



Leistenunterteilung sollten geeignete Maßnahmen und Materialien gemäß dem 

Stand der Technik ergriffen bzw. verwendet werden, um Vogelschlag an 

Glasflächen zu vermeiden. Durch die Verwendung von Glas mit geringem 

Außenreflexionsgrad < 15 % (Schmid, 2016) können Spiegelungen reduziert 

werden. Die dadurch entstehende Durchsicht kann durch halbtransparentes 

(bearbeitetes bzw. gefärbtes) Glas, Folien oder Muster vermindert werden. Es 

sind ausschließlich hochwirksame Muster, die durch genormte Flugtunneltests 

geprüft worden sind (Kategorie A der österreichischen Norm ONR 191040 zur 

Verwendung im deutschsprachigen Raum), zu verwenden. Einzelne Greifvogel-

Silhouetten sowie UV-Markierungen sind nach aktuellem Erkenntnisstand nicht 

ausreichend wirksam und somit ungeeignet. Zum aktuellen Stand der Technik 

siehe Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 

(http://www.vogelschutzwarten.de/glasanflug.htm), Schweizerische Vogelwarte 

Sempach (https://vogel-glas.vogelwarte.ch) sowie Wiener Umweltanwaltschaft 

(https://wua-wien.at/naturschutz-und-stadtoeko-logie/vogelanprall-an-

glasflaechen). 
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